
Behandlung Antrag S1: Landeskommission Politische Bildung vom 
Landesparteitag 14./15.10.2023 

 

Beschlussantrag: 

Der Landesausschuss beschließt, dass eine Kommission politische Bildung einge-
richtet wird. Die nötigen Schritte dazu soll der Landesvorstand bis zum Landespartei-
tag einleiten. 

 

Begründung 

Vom letzten Landesparteitag wurde der Antrag zur Aufnahme eines Paragrafen 10 in 
die Landessatzung unter dem Titel „§ 10 Landeskommission Politische Bildung“ an 
den Landesausschuss verwiesen. Die Organisierung und Durchführung der politi-
schen Bildung gehört zu den grundlegenden Aufgaben des Landesvorstands. Der 
Landesvorstand muss sich dabei auf Leute aus der Mitgliedschaft und Externe stüt-
zen. Eine Institutionalisierung dieser Aufgabe in der Satzung halten wir daher nicht 
für notwendig. Was wir aber für richtig erachten ist, dass der Landesvorstand eine 
Kommission einrichtet, die ihn bei Programmerstellung und Durchführung berät und 
unterstützt. 

 


